
 
 

Anregungen durch die Träger öffentlicher Belange, Nachbarkommunen, Naturschutzverbände und Bürger im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB sowie der Beteiligung nach § 4 (2) BauGB mit dem Ergebnis der Prüfung durch die Verwaltung 

Nr. Bezeichnung Eingang Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

1 Kreis Mettmann 02.07.2014 Untere Wasserbehörde: 
Durch die Untere Wasserbehörde wird 
festgestellt, dass in der Begründung 
zum Bebauungsplan folgende Aspekte 
zur Entwässerung des Plangebietes 
dargestellt sind:  
 
• der Untergrund ist für eine Versicke-

rung des Niederschlagswassers nicht 
geeignet; 

• das Niederschlagswasser soll zukünf-
tig nicht mehr in das vorhandene Ent-
wässerungssystem (Betriebspunkte 
Holthausen, RÜB Höfgen, Pumpwerk 
Elberfelder Straße) abgeführt werden; 

• das Niederschlagswasser des östli-
chen Plangebietes (Gräfrather und 
Elberfelder Straße) soll zukünftig über 
einen neu zu verlegenden Regen-
wasserkanal dem südlich der A 46 ge-
legenen Regenrückhaltebecken von 
„Straßen NRW“ zugeleitet sowie das 
Niederschlagswasser des westlichen 
Plangebietes (Gruitener Straße) in 
straßenseitigen Gräben über die be-
lebte Bodenzone versickert werden. 

Aufgrund dieser Erläuterungen werden 
seitens der unteren Wasserbehörde fol-
gende Hinweise gegeben: 

1. Die Aussagen zur Einleitung des Re-
genwassers aus der Gräfrather und El-
berfelder Str. in das südlich der Auto-
bahn gelegene Rückhaltebecken sind 
im Sinne einer verbindlichen Bauleitpla-
nung derzeit nicht belastbar. Darüber 
hinaus ist zu erwarten, dass das anfal-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Anregung wird entsprochen. 
Im August / September 2014 haben mit der Unteren Wasserbehörde 
(UWB) und dem Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW) Gespräche 
stattgefunden. Aufgrund dessen wurde durch das Ingenieurbüro IKS Nie-
derrhein GmbH im Auftrag der Stadt Haan ein neues Entwässerungskon-
zept erarbeitet. Hiernach ist beabsichtigt, das vorhandene Becken zukünf-
tig nicht mehr als Dauerstaubecken sondern ausschließlich zur Rückhal-
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Nr. Bezeichnung Eingang Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
lende Niederschlagswasser einer Be-
handlung bedarf. Es liegen derzeit keine 
Informationen und Nachweise vor, dass 
mit dem vorhandenen Becken die Rück-
haltung und Behandlung sichergestellt 
werden kann. 

 
 
 
 
 
2.  Einer Versickerung des Regenwas-

sers in straßenseitigen Gräben in der 
Gruitener Straße kann zugestimmt 
werden, wenn 
• die Versickerung ausschließlich über 

eine ausreichend mächtige Mutter-
bodenschicht (mind. 30 cm) erfolgt; 

• die Versickerungsfähigkeit des Un-
tergrundes sowie ein ausreichendes 
Speichervolumen nachgewiesen 
wird und 

• der Nachweis geführt wird, dass die 
Verkehrsbelastung (DTV) der Straße 
eine örtliche Versickerung zulässt. 

 
Untere Immissionsschutzbehörde: 
 
Seitens der Unteren Immissionsschutz-
behörde werden keine Anregungen vor-
gebracht 

Untere Bodenschutzbehörde: 

Seitens der Unteren Bodenschutzbehörde 
werden keine Anregungen vorgebracht 

 

 

tung zu nutzen. Hierdurch wird das mögliche Rückhaltevolumen deutlich 
vergrößert, wodurch die zusätzlichen Regenwassermengen aus dem 
Plangebiet aufgenommen werden können. Das Becken soll zukünftig über 
einen Grundablass mit einem Drosselabfluss von 20 l/s entleert werden. 
Das abfließende Wasser wird durch Filter gereinigt und dann unmittelbar 
ohne weitere Klärung in den Hühnerbach geleitet. Dem aufgezeigten Ent-
wässerungskonzept wurde durch die Untere Wasserbehörde und dem 
BRW unter Einhaltung der erforderlichen Verfahrensschritte zugestimmt, 
sodass bei Ertüchtigung des vorhandenen Beckens, die entwässerungs-
technische Erschließung als grundsätzlich gesichert anzusehen ist. 
 
 
Die Anregungen sind nicht mehr Inhalt der Planung 
Durch den o.a. Umbau des Dauerstaubeckens kann das Rückhaltevolu-
men des Beckens deutlich erhöht werden, sodass nunmehr auch die Re-
genwässer der Gruitener Straße in das Becken geführt werden sollen. Ei-
ne Versickerung in straßenseitigen Gräben ist daher in diesem Bereich 
nicht mehr beabsichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hinweis durch die Verwaltung: 
Gemäß der Vorgaben der Unteren Bodenschutzbehörde wurde im Rah-
men der Abbrucharbeiten der Gebäude Elberfelder Str. 157 bereits eine 
orientierende Altlastenuntersuchung durchgeführt.  
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Nr. Bezeichnung Eingang Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

Kreisgesundheitsamt: 

Durch das Kreisgesundheitsamt wird der 
Straßenausbau mit Lärmschutzwand fa-
vorisiert. Der Einbezug der Bebauung El-
berfelder Straße 154 und 156 wird be-
grüßt.  

Zudem wird seitens des Kreisgesund-
heitsamtes angeregt, dass bei Um- oder 
Neubauten der angrenzenden Wohnge-
bäude im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens entsprechende akti-
ve/passive Lärmschutzmaßnahmen und 
Grundrissanordnungen beachtet werden.  

 

Untere Landschaftsbehörde: 

Seitens der Landschaftsbehörde werden 
keine Anregungen vorgetragen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass das Plangebiet 
gemäß § 16 (1) LG NW im Geltungsbe-
reich des Landschaftsplanes verbleibt. 

Der Anregung wird entsprochen. 

Im Rahmen der Ausbauplanung wird die Variante mit Lärmschutzwand 
umgesetzt, wie es bereits auch der Bebauungsplan ermöglicht.  

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Rahmen von Bauanträgen werden durch die untere Bauaufsichtsbe-
hörde die Belange des Immissionsschutzes entsprechend der gesetzli-
chen Vorgaben berücksichtigt. 
 
 
 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

2 Geologischer Dienst Keine Rückmeldung   
3 Straßen NRW, Re-

gionalniederlassung 
Niederrhein 

13.06.2014 Es werden keine Anregungen vorgebracht  

4 Landesbetrieb Wald 
und Holz NRW 

14.05.2014 Es werden keine Anregungen vorge-
bracht. 

 

5 LVR, Amt für Lie-
genschaften 

Keine Rückmeldung   

6 Amt für Denkmalpflege Keine Rückmeldung   
7 Amt für Bodendenk-

malpflege 
Keine Rückmeldung   
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Nr. Bezeichnung Eingang Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
8 Bergisch-Rheinischer 

Wasserverband 
16.05.2014 Es werden keine Anregungen vorge-

bracht. 
 

9 Industrie- und Han-
delskammer 

Keine Rück-
meldung 

  

10 Handwerkskammer 
Düsseldorf 

30.06.2014 Es werden keine Anregungen vorgebracht  

11 Westnetz GmbH 
Regionalzentrum 
Neuss 

25.06.2014 Es wird darauf hingewiesen, dass sich im 
Bereich des Plangebietes diverse Versor-
gungsleitungen befinden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wird im Rahmen der weiteren Ausbauplanung beachtet. Sei-
tens der Westnetz wurden mit separatem Schreiben vom 25.06.2014 Be-
standspläne zu den Leitungen übermittelt, die im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung berücksichtigt werden 

12  PLEdoc 16.05.2014 Es werden keine Anregungen vorgebracht  
13 Deutsche Telecom AG Keine Rückmeldung   
14 Unitymedia kabel bw 22.05.2014 Es werden keine Anregungen vorgebracht  
15 Stadtwerke Haan Keine Rückmeldung  Hinweis der Verwaltung: 

Die Stadtwerke sind bereits im Rahmen der laufenden Ausführungspla-
nungen einbezogen. 

16 Bezirksregierung 
Arnsberg, Bergbau 
und Energie 

Keine Rückmeldung   

17 Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr 

Keine Rückmeldung   

18 Eisenbahn Bundes-
amt 

Keine Rückmeldung   

19 Deutsche Bahn Ser-
vice Immobilien 

22.05.2014 Es werden keine Anregungen vorge-
bracht. 

 

20 Busverkehr Rheinland Keine Rückmeldung   
21 Rheinbahn Düsseldorf 27.05.2014 Es werden keine Anregungen vorge-

bracht. Seitens der Rheinbahn wird auf ihr 
Schreiben vom 25.01.2013 im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung hingewiesen, 
wonach die Verlegung bzw. der Umbau 

Den Anregungen wird z.T. entsprochen. 
Bei der Umplanung der Bushaltestelle Gräfrather Straße werden die er-
forderlichen Richtlinien berücksichtigt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, 
dass die RAST 06 auf freier Strecke nicht gilt. Die Rheinbahn wird in die 
Umbauplanung einbezogen. Eine Bevorrechtigung des öffentlichen Ver-
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Nr. Bezeichnung Eingang Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
der Haltestelle „Gräfrather Straße“ nach 
der RASt 06 erfolgen muss. Es wird dar-
gelegt, dass aufgrund der hohen Ver-
kehrsbelastung von einer ÖV-Bevorrechti-
gung bei der Signalisierung des Knotens 
ausgegangen wird. 

kehrs ist nicht beabsichtigt, da durch den Umbau des Knotenpunktes die 
Verkehrsabwicklung deutlich verbessert wird.  

22 Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb NRW 

Keine Rückmeldung   

23 Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben 

Keine Rückmeldung   

24 Wehrbereichsverwal-
tung West 

Keine Rückmeldung Es werden keine Anregungen vorge-
bracht. 

 

25 Polizeistation Haan Keine Rückmeldung   
26 Landwirtschaftskam-

mer 
Keine Rückmeldung   

27  Erzbistum Köln Keine Rückmeldung   
28 Kath. Kirchengemein-

de Haan 
Keine Rückmeldung   

29 Evangelisches Lan-
deskirchenamt 

Keine Rückmeldung Es werden keine Anregungen vorge-
bracht. 

 

30 Ev. Kirchengemeinde 
Haan 

05.06.2014 Seitens der evangelischen Kirchenge-
meinde werden keine Anregungen vorge-
tragen, wenn die Grenzverläufe zum Flur-
stück 238 nicht geändert werden und eine 
dauerhafte Zufahrt bestehen bleibt.  

Den Anregungen wird entsprochen.  
Für das Kirchengrundstück wird im Bebauungsplan ein Zufahrtsbereich 
festgelegt und im Rahmen der Ausbauplanung eine Überfahrungsmög-
lichkeit berücksichtigt. Eine Änderung des Bebauungsplanes im Bereich 
des Flurstücks 238 erfolgt nicht. 

33 Freie ev. Gemeinde Keine Rückmeldung   
34 Neuapostolische Kir-

che NRW 
Keine Rückmeldung   

35 Neuapostolische Kir-
chengemeinde Haan 

Keine Rückmeldung   

36 Stadt Wuppertal 25.06.2014 Seitens der Stadt Wuppertal wird der 
Ausbau der Kreuzung begrüßt. Es wird 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
Die Verwaltung hat mit dem Straßenbaulastträger Straßen NRW Abstim-
mungsgespräche zur Errichtung einer Mittelinsel und einer Bedarfsampel 
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Nr. Bezeichnung Eingang Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
angeregt für den östlich der Kreuzung ver-
laufenden Radweg (Niederbergbahn) eine 
sichere Ouerungshilfe zu schaffen. 

in Höhe der Straße Bollenheide und östlich davon geführt. Seitens des 
Straßenbaulasträgers wird jedoch aus Verkehrssicherheitsgründen und 
aufgrund des geringen Abstandes der Lichtsignalanlagen „Polnische Müt-
ze“ und Autobahnauffahrt „Westrampe“ weder die Querungshilfe noch ei-
ne Ampellösung befürwortet. Eine unmittelbare Querung im Bereich 
Bollenheide ist daher nicht umsetzbar. Eine alternative Routenführung 
und Anbindung des Panoramaradweges über die Elberfelder Straße Nord 
soll im Rahmen der Aufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes Stufe II, 
innerhalb des hier zu beauftragenden Radwegekonzeptes genauer be-
trachtet und untersucht werden. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 115 stehen dieser Maßnahme grundsätzlich nicht entgegen. 

37 Stadt Solingen 17.06.2014 Seitens der Stadt Solingen wird angeregt, 
die Errichtung einer Querungshilfe im Be-
reich Bollenheide zur Attraktivierung des 
Panoramaradweges umzusetzen  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Die Verwaltung hat mit dem Straßenbaulastträger Straßen NRW Abstim-
mungsgespräche zur Errichtung einer Mittelinsel und einer Bedarfsampel 
in Höhe der Straße Bollenheide und östlich davon geführt. Seitens des 
Straßenbaulasträgers wird jedoch aus Verkehrssicherheitsgründen und 
aufgrund des geringen Abstandes der Lichtsignalanlagen „Polnische Müt-
ze“ und Autobahnauffahrt „Westrampe“ weder die Querungshilfe noch ei-
ne Ampellösung befürwortet. Eine unmittelbare Querung im Bereich 
Bollenheide ist daher nicht umsetzbar. Eine alternative Routenführung 
und Anbindung des Panoramaradweges über die Elberfelder Straße Nord 
soll im Rahmen der Aufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes Stufe II, 
innerhalb des hier zu beauftragenden Radwegekonzeptes genauer be-
trachtet und untersucht werden. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 115 stehen dieser Maßnahme grundsätzlich nicht entgegen. 

38 Stadt Erkrath 10.07.2014 

(14.02.2013 
05.07.2012 

20.01.2012) 

Seitens der Stadt Erkrath wird auf das 
Schreiben aus der frühzeitigen Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange vom 
06.02.2013 (Eingang 14.02.2014) verwie-
sen. In diesem weist die Stadt Erkrath auf 
einzelne Anregungen aus zwei Stellung-
nahmen aus dem Jahr 2012 zum BP 168 
„Technologiepark Haan, 2. BA“ hin: 

• Seitens der Stadt Erkrath wird angeregt, 
dass im Rahmen des Verkehrsgutach-

 

 

 

 

 

 
Die Anregungen betreffen nicht das Bauleitplanverfahren zum BP 
115. 
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Nr. Bezeichnung Eingang Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
tens zum Technologiepark genauere 
Aussagen zu den angenommenen An-
fahrrouten, zur Herkunftsverteilung der 
Beschäftigten und zu Auswirkungen  
hierauf bei Stau auf der A 46 getroffen 
werden sollen. Es wird kritisiert, dass 
die Herkunftsverteilung für Phase 1 des 
Gutachtens nicht eindeutig nachvoll-
ziehbar ist und um zusätzliche Erläute-
rungen gebeten. 

 

• Es wird angeregt im Verkehrsgutachten 
zum Technologiepark auch den Kno-
tenpunkt Ellscheider Straße/Millrather 
Straße im Analyse und Prognosefall zu 
betrachten. 
 
 

• Es wird angeregt in den schematischen 
Darstellungen zu den Spitzenstunden 
und in den Karten zu den Tagesver-
kehrsanalysen für die Ellscheider Stra-
ße eindeutige Bezeichnungen zu wäh-
len 

 

Durch die Stadt Erkrath wird auf den an 
die Stadtgrenze zu Haan angrenzenden 
Allgemeinen Siedlungsbereich hingewie-
sen. Durch die Bauleitplanung der Stadt 
Haan dürfen keine negativen Auswirkun-
gen auf diesen Bereich hervorgerufen 
werden. Als mögliche Beeinträchtigung 
werden die im Bereich Elp durch die Stadt 
Haan durchgeführten Artenschutzmaß-

Das Verkehrsgutachten zum Technologiepark Haan, 2. Bauabschnitt des 
Büros R+K vom März 2012 bildet mit der hier angenommen Ansiedlung 
eines Unternehmens mit rund 2900 Mitarbeitern ein Worst-case-Szenario 
ab. Die hieraus resultierenden Verkehrsmengen auf den Knotenpunkt 
„Polnische Mütze“ stellen somit Maximalwerte dar. Die geforderten kon-
kreteren Aussagen zu den Anfahrrouten haben somit keine Auswirkungen 
für die Planung zum BP 115 und betreffen das Planverfahren zum BP 168 
„Technologieparkt Haan / NRW, 2. Bauabschnitt“. Da die Planung zur An-
siedlung dieses Unternehmens zudem nicht weiterverfolgt wird, ist eine 
Überarbeitung der konkreten Anfahrrouten nicht sinnvoll.  

Die Anregungen betreffen nicht das Bauleitplanverfahren zum BP 
115. 
Die vorgebrachten Anregungen beziehen sich auf die Planungen zum BP 
168 „Technologiepark Haan / NRW, 2. BA“ und haben keine Auswirkun-
gen für das Planverfahren zum BP 115 (s. hierzu auch die vorherige Stel-
lungnahme). 

Der Anregung wird z.T. entsprochen. 

In den schematischen Darstellungen zu den Spitzenstunden steht vor der 
Kreuzung Hochstraße als Bezeichnung „L 357, Ellscheider Straße“. Da 
diese Bezeichnung tatsächlich irreführend ist, wird vorne auf dem Gutach-
ten ein Hinweis angebracht, der auf diesen redaktionellen Fehler auf-
merksam macht. In den Karten zu den Tagesverkehrsanalysen ist die Be-
zeichnung „L357, Millrather Str.“ korrekt. 

Die Anregungen betreffen nicht das Bauleitplanverfahren zum BP 
115. 

Die aufgeführten Artenschutzmaßnahmen resultieren aus der Umsetzung 
der Planung zum Technologiepark Haan | NRW 1. Und 2. Bauabschnitt 
und stehen in keinem Zusammenhang mit den Planungen zum Be-
bauungsplan Nr. 115 
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Nr. Bezeichnung Eingang Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
nahmen gesehen. 

39 Landesbüro der Natur-
schutzverbände, 
AGNU e.V. Haan 

Keine Rückmeldung   

40 Finanzamt Hilden Keine Rückmeldung   

41 Bürger 16.05.2014 Seitens des Bürgers wird angeregt, dass 
im Bereich der Böschung in der südlichen 
Elberfelder Straße eine Begrünung vorge-
sehen wird. 

Die Anregung betrifft nicht das Bebauungsplanverfahren. 

Im Rahmen des Bebauungsplanes wurden im Bereich der südlichen 
Gruitener Straße und auf einer Pflanzfläche außerhalb des Plangebietes 
Pflanzmaßnahmen zum Ausgleich der durch die Straßenplanung erfolgten 
Eingriffes in Natur und Landschaft festgesetzt. Weitere Maßnahmen sind 
für das Planverfahren nicht erforderlich. Ungeachtet des rechtlich erforder-
lichen Ausgleiches wird im Rahmen der Ausbauplanung geprüft und vor-
gegeben, wie die sonstigen Böschungsbereiche und Restflächen zu ge-
stalten sind.  
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